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Allgemeine Einkaufsbedingungen der Gödde GmbH 

1. Allgemeines - Geltungsbereich

Die nachfolgenden Einkaufsbedingungen gelten ergänzend zu den Einkaufsbedingungen der Hoffmann Group. 

2. Bestellung

Bestellberechtigt sind ausnahmslos Mitarbeiter(-innen) aus dem Einkauf der Gödde GmbH. 

3. Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz, Stoffe in Produkten

3.1 Ihre Lieferungen und Leistungen müssen den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den Sicherheits- und 

Umweltschutzbestimmungen einschließlich der Verordnung über gefährliche Stoffe, dem ElektroG und den 

Sicherheitsempfehlungen der zuständigen deutschen Fachgremien oder Fachverbände, z.B. VDE, VDI, DIN, 

entsprechen. Einschlägige Bescheinigungen, Prüfzeugnisse und Nachweise sind kostenlos mitzuliefern. 

Sie sind verpflichtet, den aktuellen Stand der für Ihre Komponenten zutreffenden Richtlinien und Gesetze 

hinsichtlich von Stoffbeschränkungen zu ermitteln und einzuhalten. Sie sind verpflichtet, verbotene Stoffe nicht 

einzusetzen. Vermeidungs- und Gefahrstoffe laut den geltenden Gesetzen und Richtlinien sind auf den 

Spezifikationen durch Sie anzugeben. Falls zutreffend sind die Sicherheitsdatenblätter bereits mit den Angeboten 

und bei der jeweiligen Erstbelieferung mit dem Lieferschein (mindestens in Deutsch oder Englisch) abzugeben. 

Hinweise über Überschreitungen von Stoffeinschränkungen und Lieferung von Verbotsstoffen sind uns umgehend 

mitzuteilen. 

Bei Lieferungen und beim Erbringen von Leistungen sind Sie allein für die Einhaltung der 

Unfallverhütungsvorschriften verantwortlich. Danach erforderliche Schutzvorrichtungen sowie etwaige Anweisungen 

des Herstellers sind kostenlos mitzuliefern. 

3.2 Die Gödde GmbH fordert im Rahmen der Beschaffung von ihren Lieferanten verbindlich die Einhaltung der 

einschlägigen Bestimmungen. Hierzu zählen wie folgt: 

Bei Beschaffung technischer Arbeitsmittel, die unter die Verordnungen zum GPSG fallen 

„Das technische Arbeitsmittel muss nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) den 

sicherheitstechnischen Anforderungen und sonstigen Voraussetzungen für das Inverkehrbringen der auf der 

Grundlage des GPSG erlassenen Verordnungen entsprechen und darf Leben oder Gesundheit oder sonstige in den 

Rechtsverordnungen aufgeführte Rechtsgüter der Benutzer oder Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht 

gefährden.“ 

Insbesondere gilt für: 

Einfache Druckbehälter 

„Der einfache Druckbehälter muss nach der Sechsten Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Verordnung über das Inverkehrbringen von einfachen Druckbehältern - 6. GPSGV) mit den Angaben nach Anhang 

II Nr. 1 der Richtlinie 87/404/EWG und der CE-Kennzeichnung versehen sein. Dem einfachen Druckbehälter muss 

eine vom Hersteller verfasste Betriebsanleitung nach Anhang II Nr. 2 der Richtlinie 87/404/EWG in deutscher Sprache 

beigefügt sein.“ 
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Elektrische Betriebsmittel 

„Das elektrische Betriebsmittel muss nach der Ersten Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 

Spannungsgrenzen - 1. GPSGV) mit der CE-Kennzeichnung versehen sein.“ 

Gasverbrauchseinrichtungen 

„Die Gasverbrauchseinrichtung muss nach der Siebten Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Gasverbrauchseinrichtungsverordnung - 7. GPSGV) mit der CE-Kennzeichnung versehen sein. Den Geräten 

müssen die in Anhang I Nr. 1.2 der Richtlinie 90/396/EWG aufgeführten Unterlagen in deutscher Sprache beigefügt 

sein.“ 

Maschinen 

„Die Maschine muss nach der Neunten Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Maschinenverordnung - 9. GPSGV) mit der CE-Kennzeichnung versehen sein. Der Maschine muss eine EG-

Konformitätserklärung nach Anhang II Abschnitt A und eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache nach Anhang I 

Nr. 1.7.4 der Richtlinie 98/37/EG beigefügt sein.“ 

Persönliche Schutzausrüstungen 

„Die persönliche Schutzausrüstung muss nach der Achten Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(Verordnung zum Inverkehrbringen von persönlichen Schutzausrüstungen - 8. GPSGV) mit der CE-Kennzeichnung 

versehen sein. Der persönlichen Schutzausrüstung muss eine schriftliche Information des Herstellers nach Punkt 1.4 

des Anhangs II der Richtlinie 89/686/EWG in deutscher Sprache beigefügt sein.“ 

Bei Beschaffung technischer Arbeitsmittel, die nicht unter die Verordnungen zum GPSG fallen 

„Das technische Arbeitsmittel muss nach dem Stand der Technik sowie nach den Arbeitsschutz- und 

Unfallverhütungsvorschriften so beschaffen sein, dass Benutzer oder Dritte bei ihrer bestimmungsgemäßen 

Verwendung gegen Gefahren aller Art für Leben oder Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Art der 

bestimmungsgemäßen Verwendung gestattet.“ 

Bei Beschaffung von Gefahrstoffen 

„Dem gefährlichen Stoff oder der Zubereitung muss nach der Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen 

(Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) spätestens bei der ersten Lieferung ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 27 

der Richtlinie 67/548/EWG, Artikel 10 der Richtlinie 88/379/EWG sowie den Artikeln 1 und 3 der Richtlinie 

91/155/EWG in deutscher Sprache und mit Datum versehen, kostenlos beigefügt sein. Bei Nachbestellungen ist, falls 

das Produkt verändert wurde, unaufgefordert ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt zu übersenden.“ 

Bei Auftragsvergabe an Fremdfirmen, die im Betrieb des Auftraggebers tätig werden 

„Die von Ihrem Unternehmen zu erbringenden Leistungen sind unter Einhaltung der einschlägigen 

Arbeitsschutzvorschriften zu erbringen. Ihre in unserem Unternehmen tätigen Mitarbeiter sind verpflichtet, unsere für 

sie relevanten Regelungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie die zur sicheren Durchführung der Arbeiten 

erstellten Verfahrens- und Arbeitsanweisungen einzuhalten. Diesbezüglich ist der für die Zusammenarbeit mit Ihrer 

Firma in unserem Unternehmen benannte Koordinator weisungsbefugt gegenüber Ihren Mitarbeitern. Vor Beginn der 

Arbeiten erhalten Ihre Mitarbeiter durch den Koordinator eine Einweisung über unsere Sicherheitsstandards. 

Unterrichten Sie bitte vorab Ihre Mitarbeiter über diese Regelung.“ 
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3.3 Der Lieferant sichert zu, dass er die Anforderungen der EU Chemikalienverordnung REACH (Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 vom 30.12.2006) in der jeweils gültigen Fassung– nachfolgend als REACH-Verordnung bezeichnet- 

einhält, insbesondere die Registrierung der Stoffe erfolgt ist. Wir sind nicht verpflichtet, im Rahmen der REACH-

Verordnung eine Zulassung für eine vom Lieferanten gelieferte Ware einzuholen. 

Der Lieferant sichert weiterhin zu, keine Produkte zu liefern, die Stoffe gemäß 

▪ Anlage 1 bis 9 der REACH-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung

▪ dem Beschluss des Rates 2006/507/EG (Stockholmer Übereinkommen über persistente organische

Schadstoffe in der jeweils gültigen Fassung)

▪ der EG-Verordnung 1005/2009 über Ozonschicht abbauende Substanzen in der jeweils gültigen Fassung

▪ der Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) in der jeweils aktuellen Fassung (unter

www.gadsl.org)

▪ RoHS (2002/95/EG) für Produkte gem. ihres Anwendungsbereiches

enthalten. 

Sollten die gelieferte Ware Stoffe enthalten, die auf der sogenannten "Candidate List of Substances of very High 

Concern" ("SVHC-Liste") gem. REACH gelistet sind, ist der Lieferant verpflichtet dies unverzüglich mitzuteilen. 

Dies gilt auch, wenn bei laufenden Lieferungen, bislang nicht gelistete Stoffe in diese Liste aufgenommen 

werden. Die jeweils aktuelle Liste ist unter 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp einsehbar. 

Darüber hinaus dürfen die Produkte kein Asbest, Biozide oder radioaktives Material enthalten. 

Sollten diese Stoffe in den an uns gelieferten Produkten enthalten sein, so ist uns dies schriftlich vor der Lieferung 

unter Angabe des Stoffes und der Identifikationsnummer (z.B. CAS) und einem aktuellen Sicherheitsdatenblatt des 

zu liefernden Produktes mitzuteilen. Die Lieferung dieser Produkte bedarf einer gesonderten Freigabe durch 

uns. 

3.4 Der Lieferant ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der oben 

genannten Verordnungen durch den Lieferanten freizustellen bzw. uns für Schäden zu entschädigen, die uns aus 

der Nichteinhaltung der Verordnungen durch den Lieferanten entstehen oder mit ihr zusammenhängen. 

3.5 Der Lieferant ist verpflichtet, uns den direkten (Rohmaterial) oder indirekten Einsatz (z.B. Werkzeuge, 

Hilfsstoffe) von Konfliktmaterial zu melden. Als Konfliktmaterialien sind derzeit definiert: 

▪ Gold

▪ Zinn (tin)

▪ Tantal (tantalum)

▪ Wolfram (tungsten)

sowie Abkömmlinge von Kassiterit, Dianit /Tantalit und Wolframit, welche aus folgenden Staaten stammen: 

▪ Demokratische Republik Kongo

▪ Nachbar-/ Umgebungsländer:  Angola, Burundi, Kongo, Zentralafrikanische Republik, Republik Tansania,

Ruanda, Sudan, Uganda, Sambia.

Solange eine derartige Meldung/Offenlegung nicht erfolgt ist, gehen wir davon, dass die genannten Stoffe nicht in 

den vom Lieferanten bezogenen Produkten enthalten sind. 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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4. Ethik im Handel

Wir fordern von unseren Lieferanten: 

▪ Kinderarbeit ist nicht erlaubt

▪ Zwangsarbeit ist nicht erlaubt

▪ Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz müssen gewährleistet sein

▪ Organisationsfreiheit und das Recht auf kollektive Verhandlungen müssen garantiert sein

▪ Diskriminierung ist nicht erlaubt

▪ Strafmaßnahmen sind nicht erlaubt

▪ Die Arbeitszeit darf wöchentlich 48 Stunden nicht überschreiten, zusätzlich sind wöchentlich maximal 12

Überstunden auf freiwilliger Basis zugestanden

▪ Die Entlohnung muss hinreichend sein, Mindestlöhne sind zu beachten

▪ Managementsysteme müssen die Einhaltung der Bedingungen effizient garantieren


